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III. Land- und Forstwirtschaft und Fischerei.
I. Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nach der Zäblnnq vvm 14. Juni 1895.

(Statistik des Deutschen Reichs, Band 112.)
Vgl. Statistisches Handbuch für das Deutsche Reich, Teil I, Seite 114—127.

>) Acker, Miese, bessere Weide, Gartenland, Weinberge. — 2) D. s. Betriebe, die bewirtschaftetes 9and haben (ausschließlich oder teil« 
weise): auf Halbscheid oder gegen einen anderen Ertragsanteil, als Deputatland, als selbstbewirtschaftetes Dienstland, als 
Anteil am Gemeindeland zur zeitweiligen Benutzung. — Forstflächen sind hier nur so weit nachgewiesen, als sie mit landwirtschaft« 
liehen Betrieben zusammenhängen. — *) Davon sind Öd« und Unland einschließlich unbebaute Weide und Hutung 2 256 786 !,u, HauS« und 
-Hofraum, Wege, Gewässer 927 739 1»u. — - ) D. s. sowohl reine Forstbetriebe, wie unter u bereits enthaltene landwirtschaftliche Betriebe, 
mit denen Forstwirtschaft verbunden ist. — «) Darunter beträgt die Gesamtfläche der ausschließlich forstwirtschaftlichen Betriebe 
6 343 009 k», wovon 6 143654 du Forstfläche, 199 355 ku sonstige Fläche sind.


